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GEMEINDE LEITZERSDORF 
Bezirk Korneuburg N.Ö. 

Johannesplatz 1     2003 Leitzersdorf 
Tel.: 02266/63455-0                                                          Fax: 02266/63455-25 

email: gem.leitzersdorf@leitzersdorf.at       ___              Homepage: www.leitzersdorf.at 
 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
über die SITZUNG des 

GEMEINDERATES 
 

am 8.11.2018     im Gemeindeamt Leitzersdorf 

Beginn: 20 Uhr    Ende: 20:30 Uhr 
 

Die Einladung erfolgte mit Kurrende, Fax und Mail vom 31.10.2018    
 

Anwesend: Bgm. Franz Schöber  GR Josef  Doppler 

  Vizebgm. Manfred Kreuzmann  GR Natascha Feigl 

  GGR Franz Stöckelmaier  GR Friedrich Grundschober   

  GGR Ingrid Hofmann  GR Sabine Hopf    

  GGR Christine Huber      GR Thomas Mayrhofer 

  GR Josef Bauer  GR Alexandra Schöber   

  GR Jacqueline-Isolde Bauer-Weiskirchner GR Markus Steininger  

  GR Günter Damm  GR Franz Trabauer 
   

         

Anwesend waren außerdem:           Zeisel Gerda, Schriftführerin  

 

Entschuldigt abwesend waren:                GGR Herbert Baumgartner  

 GR Thomas Celig 

 GR Gerhard Ratsch  

 

Nicht entschuldigt abwesend waren: --  

 

Vorsitzender:    Bgm. Franz Schöber 
 

 

Die Sitzung war öffentlich, die Beschlussfähigkeit war gegeben. 

 

Tagesordnung: 
 
öffentlicher Teil 

 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift vom 28.9.2018 

2) Stellungnahme des Gemeinderates zu dem Schreiben der NÖ Landesregierung – 

IVW3-V-3121501/019-2018 – „Rechnungsabschluss 2017“ 

3) Arbeitsprogramm 2019 zur Erhaltung des ländlichen Wegenetzes 

4) Kündigung Pachtvertrag Parz.-Nr.: 375/3 – KG Hatzenbach 

5) Verordnung – Funktionsdienstposten 
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 Verlauf der Sitzung: 

 

Bgm. Franz Schöber begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

TOP 1 Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift vom 

28.9.2018 

 

Gegen das Protokoll werden keine Einwendungen erhoben, das Protokoll gilt somit als 

genehmigt.  
 

 

TOP 2  Stellungnahme des Gemeinderates zu dem Schreiben der NÖ 

Landesregierung – IVW3-V-3121501/019-2018 – „Rechnungsabschluss 2017“ 

 

GR Alexandra Schöber bringt dem Gemeinderat das Schreiben  der NÖ Landesregierung – 

IVW3-V-3121501/019-2018 vollinhaltlich zur Kenntnis. 

 

GGR Franz Stöckelmaier stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle folgende Stellungnahme 

zum Schreiben der NÖ Landesregierung vom 8. Oktober 2018 beschließen:  

 

Wir (die Gemeinderäte der ÖVP, FPÖ, SPÖ) beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 8. Oktober 

d. J. und übermitteln Ihnen nachfolgende Stellungnahme. 

 

Im Bericht der Gebarungseinschau des Landes NÖ gemäß § 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 

1973 vom 9. Juni 2017 wird in Punkt 1.3 (Seite 4) unter anderem festgehalten, dass einzelne 

Ausgaben aus dem Jahr 2017 ohne entsprechende Beschlüsse der Kollegialorgane getätigt 

wurden. 

 

Darauf bezugnehmend gab es beim TOP „Rechnungsabschluss 2017“ 

(Gemeinderatssitzungen vom 14. März 2018, 26. April 2018 und 28. September 2018) 

sowohl von Vizebürgermeister Manfred Kreuzmann (FPÖ) als auch von ÖVP-

Fraktionsobmann Franz Stöckelmaier Fragen an den Bürgermeister Franz Schöber, ob es 

(weitere) Rechnungen aus dem Jahr 2017 gibt, die nicht von den zuständigen Gremien 

beschlossen worden sind. 

 

Da Bürgermeister Schöber diese Fragen in keiner der oben angeführten Sitzungen 

beantworten konnte bzw. wollte und kein Wort dazu sagen wollte, gab es von den Fraktionen 

der ÖVP, FPÖ und SPÖ keine Zustimmung zum Rechnungsabschluss 2017, der somit bis 

heute als nicht beschlossen gilt. 

 

Unser Abstimmungsverhalten in diesem Zusammenhang folgt somit den in der 

Gebarungseinschau des Landes NÖ festgestellten Missständen. 

 

Bürgermeister Schöber wurde auch mehrmals darauf hingewiesen, dass sobald er den 

Aufforderungen zur Beantwortung unserer Fragen nachkomme, ein Beschluss des 

Rechnungsabschluss 2017 möglich wäre. 
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Ergänzend zu diesem Sachverhalt möchten wir noch festhalten, dass der Prüfungsausschuss 

in seiner Sitzung vom 29. Mai 2018 bei stichprobenartiger Kontrolle auch aus 2018 eine 

Rechnung gefunden hat, für die kein entsprechender Gremien-Beschluss vorliegt (Protokoll 

des Prüfungsausschusses vom 29.05.2018, TOP 3 Belegüberprüfung ab RW 527). 

 

Beschluss: angenommen 

Abstimmung:  dafür 9: 6x ÖVP, 2x FPÖ, 1x SPÖ 

dagegen 6: 6x BGL (Bgm. Franz Schöber, GGR Ingrid Hofmann, GR 

Jacqueline-Isolde Bauer-Weiskirchner, GR Friedrich 

Grundschober, GR Natascha Feigl, GR Thomas Mayrhofer) 

  enthalten 1: 1x BGL (GR Alexandra Schöber)  

 

 

TOP 3 Arbeitsprogramm 2019 zur Erhaltung des ländlichen Wegenetzes 

 

Für das Arbeitsprogramm 2019 zur Erhaltung des ländlichen Wegenetzes wurde seitens der 

Gemeinde folgender Förderantrag gestellt: 

alle KGs          € 15.000,- 

Kleinwilfersdorf, Parz.Nr.252       € 14.000,- 

Wollmannsberg       €   6.000,- 

       € 35.000,- 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat wolle gemäß dem vorliegenden 

Förderantrag folgendes Arbeitsprogramm 2019 zur Erhaltung des ländlichen Wegenetzes 

beschließen: 

alle KGs          € 15.000,- 

Kleinwilfersdorf, Parz.Nr.252       € 14.000,- 

Wollmannsberg       €   6.000,- 

       € 35.000,- 

 

Beschluss: angenommen 

Abstimmung:  einstimmig  
 

 

TOP 4   Kündigung Pachtvertrag Parz.-Nr.: 375/3 – KG Hatzenbach 

 

Für eine Rodungsbewilligung auf Parz.-NR.: 495/1 in der KG Hatzenbach benötigt die 

Gemeinde Leitzersdorf eine Ersatzaufforstungsfläche von ca. 2.700m². Diese Ersatzfläche 

soll eine Teilfäche der Parz.-Nr.: 375/3 ebenfalls in der KG Hatzenbach sein. Daher muss der 

Pachtvertrag mit Frau Klementine Litsch unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen gekündigt 

werden. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat wolle der Kündigung des Pachtvertrages 

betreffend die Parz.-Nr.: 375/3 – KG Hatzenbach, die als Ersatzaufforstungsfläche benötigt 

wird, zustimmen. 

 

GR Sabine Hopf beantragt, der Gemeinderat wolle diesen TO-Punkt 4 – „Kündigung 

Pachtvertrag Parz.-Nr.: 375/3 – KG Hatzenbach“ – auf die nächste Sitzung vertagen, damit 

GR Gerhard Ratsch über das Gespräch mit dem Bezirksförster Herrn Goll berichten kann.  
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Beschluss: nicht angenommen 

Abstimmung:  dafür 7x: 6x ÖVP, 1x SPÖ 

 dagegen 9x: 7x BGL, 2x FPÖ 

 

Abstimmung Antrag GV:  

 

Beschluss: angenommen 

Abstimmung:  dafür 9: 7x BGL, 2x FPÖ 

dagegen 5: 5x ÖVP (GGR Franz Stöckelmaier, GR Josef Bauer, GR 

Günter Damm, GR Sabine Hopf, GR Franz Trabauer) 

enthalten 2: 1x SPÖ, 1x ÖVP (GGR Christine Huber) 

 

 

TOP 5   Verordnung – Funktionsdienstposten 

 

Gemäß § 2  Abs. 4 der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976  (GBDO), LGBl 2400-

idgF, und § 11 Abs. 1 des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl 

2420-idgF, werden die Funktionsdienstposten in Funktionsgruppen zugeordnet.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat wolle der vorliegenden Verordnung über 

die Zuordnung der Funktionsdienstposten des allgemeinen Schemas seine Zustimmung 

geben. 
 

 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Leitzersdorf vom 8.11.2018 über die Zuordnung der 
Funktionsdienstposten des Allgemeinen Schemas. 
 
Gemäß § 2  Abs. 4 der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976  (GBDO), LGBl 2400-idgF, und § 
11 Abs. 1 des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl 2420-idgF, werden 
die Funktionsdienstposten folgenden Funktionsgruppen zugeordnet: 
 
 

1. Dienstposten des leitenden Gemeindebediensteten   
 

Entlohnungsgruppe 5      Funktionsgruppe 7 
Entlohnungsgruppe 6      Funktionsgruppe 8 

  
 

2. Dienstposten mit einem Leiterposten vergleichbar: 
 

Leiter/in der Buchhaltung      
Leiter/in des Bauamtes 
Leiter/in des Meldeamtes 
Leiter/in des Bauhofes 
 
Entlohnungsgruppe 5      Funktionsgruppe 7 
Entlohnungsgruppe 6      Funktionsgruppe 8 
 
     

Die Verordnung tritt am 1. Jänner 2019 in Kraft. 
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Beschluss: angenommen 

Abstimmung:  einstimmig  

 

 

 

Um 20:30 Uhr schließt Bgm. Franz Schöber die Sitzung. 

 

 

 

 

 

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

Bürgermeister Vizebürgermeister GGR  (ÖVP)  

 

 

 

------------------------------ -----------------------------   ------------------------------ 

GGR  (BGL) GR (SPÖ)       Protokollverfasserin 

 


